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Frage 1: Umsetzungsvarianten A und B 
 
Anhörungsbericht Abschnitte 3 und 4 
 
Zwischen der Forderung, die Kantonalisierung der Spitalfinanzierung auf das Jahr 2014 zu realisieren und dem Auftrag, dies im Rahmen einer umfassenden Neuordnung der Aufgabenteilung zu tun, besteht ein Widerspruch. Daher schickt der Regierungsrat zwei  
Umsetzungsvarianten in die Anhörung.
 
Umsetzungsvorschlag Variante A: 
Der inhaltlichen Forderung wird Priorität eingeräumt: Die Änderung bei der Spitalfinanzierung 
wird erst im Rahmen einer umfassenden Überprüfung und Anpassung der Aufgaben- und 
Lastenverteilung realisiert. Die entsprechenden Arbeiten sind gestartet und laufen intensiv, 
können aber nicht bis Ende 2013 abgeschlossen werden. Zur Realisierung dieser Variante 
wird § 29a des Spitalgesetzes aufgehoben. Mit dieser einfachen Variante gibt es keinen weiteren Rechtssetzungsbedarf bis zum Inkrafttreten eines Gesamtpakets Aufgabenteilung / Finanzausgleich.
 
Umsetzungsvorschlag Variante B: 
Der Umsetzungsfrist wird Priorität eingeräumt. Dies bedingt allerdings für eine Übergangszeit einen komplexen Mechanismus, damit der Ausgleich der finanziellen Verschiebungen sichergestellt und Verwerfungen zwischen den Gemeinden vermieden werden können. Für diese Übergangszeit ist daher das Spezialgesetz "Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung" zu erlassen.
 
 
Welchen Umsetzungsvorschlag favorisieren Sie? 
 
Bemerkungen zu Variante A
 
Zur einfach umzusetzenden Variante A folgen keine weiteren Fragen mehr. Sie können im nächsten Feld aber Ihre Bemerkungen zu dieser Variante anbringen. 
 
 
Fragen zu Variante B
 
Die anschliessend folgenden Fragen beziehen sich auf die Umsetzungsvariante B. Auch 
wenn Sie die Umsetzungsvariante A favorisieren, sind wir froh, wenn Sie sich zur Variante B 
äussern und die Fragen dazu beantworten. Herzlichen Dank!
 
Frage 2a: Basiswert
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.2.1
 
Im Jahr 2014 werden die Gemeinden zur Kompensation der wegfallenden kommunalen 
Spitalfinanzierung mit jenem Betrag mehr belastet, welcher gemäss Jahresrechnung 2014 
dem (hypothetischen) Gemeindebeitrag an die Spitalfinanzierung entspricht, den die 
Gemeinden bei Weitergeltung der aktuellen gesetzlichen Regelung im Jahr 2014 zahlen 
müssten.
 
 
Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden? 
 
Frage 2b: Korrektur
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.2.1
 
Den Gemeinden werden vorerst provisorische Zahlungen in Rechnung gestellt. Die Beträge 
werden später aufgrund der definitiven Zahlen korrigiert. Auf die Korrektur wird verzichtet, 
wenn die Abweichung zwischen der gemäss Budget und der gemäss Jahresrechnung 
berechneten Summe kleiner als 1 % ist.
 
 
Sind Sie einverstanden, dass bei einer Abweichung von weniger als 1 % auf die 
Korrektur verzichtet wird? 
 
Frage 3: Anpassung an Kostenentwicklung
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.2.2
 
Eine Anpassung der Kompensationssumme an die Kostendynamik im Spitalwesen erfolgt in 
den Jahren 2014–2017 nicht. Sollte sich das Gesamtpaket  Aufgabenteilung / 
Finanzausgleich längere Zeit verzögern, erfolgt - bis zum Inkrafttreten einer Gesamtlösung - 
eine Anpassung an die Kostenentwicklung ab dem Jahr 2018. 
 
 
Sind Sie mit der vorgeschlagenen Regelung für die Anpassung der 
Kompensationssumme an die Kostenentwicklung einverstanden? 
 
Frage 4: Anpassung an Kostenteiler zwischen Krankenkassen und öffentlicher Hand 
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.2.3 
 
Der Kompensationsbetrag (Basiswert), der für das Jahr 2014 ermittelt worden ist, wird in den 
Folgejahren erhöht, um der Verschiebung des Kostenteilers zwischen Krankenkassen und 
öffentlicher Hand in den Übergangsjahren Rechnung zu tragen. So wird sichergestellt, dass 
sowohl Gemeinden als auch der Kanton von der Aargauer Übergangsregelung (schrittweise 
Erhöhung des Finanzierungsanteils auf 55 %) profitieren. 
 
 
Sind Sie einverstanden, dass der Kompensationsbetrag ab 2015 schrittweise und 
relativ zur Veränderung des Finanzierungsanteil der öffentlichen Hand erhöht wird? 
 
Frage 5: Kompensationsinstrument: Personalaufwand der Volksschule 
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.3 
 
Die Kompensation der wegfallenden kommunalen Spitalfinanzierung erfolgt durch eine 
Erhöhung der Beiträge der Gemeinden an den Personalaufwand der Volksschule, und zwar 
indem zunächst der NFA-Rabatt in diesem Bereich vollständig eliminiert und anschliessend 
auf den ordentlichen Beiträgen von 35 % ein spezieller Zuschlag in der erforderlichen Höhe 
eingeführt wird. 
 
 
Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Kompensationsinstrument einverstanden? 
 
Frage 6: Wegfallender indirekter Finanzausgleich 
 
Anhörungsbericht Abschnitt 4.4 
 
Die Netto-Mehrbelastung bzw. die Netto-Minderbelastung, die im Finanzhaushalt jeder 
einzelnen Gemeinde entsteht, weil die Entlastung der Gemeinderechnung durch den Wegfall 
der Beiträge an die Spitalfinanzierung nicht gleich hoch ist wie die Mehrbelastung durch die 
erhöhten Beiträge an den Personalaufwand der Volksschule, wird ausgeglichen. Jene 
Gemeinden, bei denen die Entlastung grösser ist als die Mehrbelastung, zahlen einen 
Beitrag in der Höhe der erwähnten Differenz, während Gemeinden, deren Belastung höher 
ist als die Entlastung, einen Beitrag – ebenfalls in der Höhe der erwähnten Differenz – 
erhalten.  
 
 
Sind Sie einverstanden, dass die Folgen des Wegfalls des indirekten Finanzausgleichs 
ausgeglichen werden? 
 
Zusätzliche Bemerkungen 
 
Hier können Sie weitere Bemerkungen anbringen, die nicht zu den bisher genannten 
Themen gehören. 
 
(Wir bitten Sie, zusätzliche Bemerkungen zu einem bestimmten Paragraphen direkt in der 
dem Anhörungsbericht beiliegenden tabellarischen Form der Gesetzesentwürfe 
anzubringen.) 
 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten bis am 14. September 2012 mit einem Klick auf das 
Feld "übermitteln". Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden 
sind. 
 
Sie können uns das Dokument auch per E-Mail an rebecca.benz@ag.ch oder per Post an 
das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Fachstelle Aufgaben- und Lastenverteilung, 
Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau, senden. 
 
Besten Dank. 
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